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5.9 Gesetzliche Grundlagen

In Österreich ist der Umgang mit Arbeitsstoffen im 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) gere-
gelt. Dort werden grundsätzliche Aussagen über die 
Verwendung von Arbeitsstoffen getroffen. Im Arbeit-
nehmerInnenschutzgesetz wurden zahlreiche Ver-
ordnungsermächtigungen getroffen, die Teilbereiche 
näher definieren und regeln.

So regelt die Verordnung über die Gesundheitsüber-
wachung am Arbeitsplatz (VGÜ) Untersuchungs-
pflichten für Beschäftigte, die mit bestimmten Ar-
beitsstoffen arbeiten. 

In der Grenzwerteverordnung (GKV) sind die Kon-
zentrationen eines gefährlichen Arbeitsstoffes gere-
gelt, welche am Arbeitsplatz keinesfalls überschrit-
ten werden dürfen (MAK-Werte, TRK-Werte). 

Die Verordnung biologische Arbeitsstoffe (VbA) re-
gelt den Schutz der Beschäftigten vor den Einwir-
kungen biologischer Arbeitsstoffe. 

Die Verordnung explosionsfähige Atmosphären (VE-
XAT) regelt den Explosionsschutz am Arbeitsplatz.

Fü r bestimmte Personengruppen gibt es zusätzli-

che Regelungen, z.B. Mutterschutzgesetz (MSchG), 
Verordnung über die Beschäftigungsverbote und 
-beschränkungen fü r Jugendliche (KJBG-VO), Ver-
ordnung über die Beschäftigungsverbote und -be-
schränkungen fü r Arbeitnehmerinnen.
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Darüber hinaus gibt es noch Vorschriften zur Lage-
rung gefährlicher Arbeitsstoffe, wie z.B. die Verord-
nung überbrennbare Flü ssigkeiten (VbF), die Druck-
gaspackungslagerungsverordnung (DGPLV) oder 
die Flü ssiggas-Verordnung (FGV).

Achtung: 

Mit dem Inkrafttreten der EU-GHS-Verordnung wer-
den sich Einstufung und Kennzeichnung von gefähr-
lichen Stoffen und Zubereitungen (Gemischen) ge-
genüber den bisher geltenden Regelungen (Stoff-
richtline bzw. Zubereitungsrichtline) deutlich än-
dern.


